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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

GmbHG §10 Abs3

Rechtssatz

Hat sich die Bank im Kreditvertrag das Verrechnungsrecht zwischen Gesellschaftskonto mit Gesellschafterkonto

ausdrücklich ausbedungen, ist in der gleichzeitigen Erklärung gegenüber Dritten, daß der Betrag von S 500000,--

endgültig zur freien Verfügung des Geschäftsführers der Gesellschaft stehe und dieser in der Verfügbarkeit nicht

beschränkt sei, im Zweifel kein Verzicht auf das Aufrechnungsrecht zu sehen.
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